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Behandlung  öffentlich GD 197/10 
 

Betreff: Änderung in der Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses 
  
Anlagen:  
 
Antrag: 
 
Auf Vorschlag der Caritas Ulm Herrn Ralph Bruder als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied 
des Jugendhilfeausschusses zu wählen. 
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Sachdarstellung: 
 
 
Der Jugendhilfeausschuss besteht aus 15 stimmberechtigten Mitgliedern, darunter eine Vertreterin 
bzw. ein Vertreter der Caritas Ulm, sowie aus zehn beratenden Mitgliedern. 
 
Nach den bestehenden Vorschriften (s.u.a. § 2 Abs. 3 und Abs. 7 Kinder- und Jugendhilfegesetz für 
Baden-Württemberg (LKJHG) werden die Mitglieder und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
in den Stadtkreisen vom Gemeinderat gewählt oder bestellt. 
 
Die Caritas Ulm wurde bisher vom ordentlichen Mitglied, Herrn Michael Honold, sowie vom 
stellvertretenden Mitglied, Herrn Michael Lencz, vertreten. 
 
Nach dem Ausscheiden von Herrn Michael Lencz bei der Caritas Ulm wurde sein Nachfolger, Herr 
Ralph Bruder, von der Caritas Ulm als neues stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied benannt. 
 
 


